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- Elektronische Post-

Beschäftlgtandatenschutz bei ElnfUhrung elektronischer Schließ
anlagen In Schulen 

In Schulen werden zur Gebäudesicherung offenbar zunehmend elektro
nische SchlIeßanlagen mit Zugangskontrollsystemen betrieben. Mir 
liegen Informationen vor, dass Systeme eingesetzt werden, mit 
dimen sämtliche Nutzungszeiten von Räumen (sogar von Toiletlenräu
men) jeder Lehrkraft erfasst und gespeichert werden. 

Die Speicherung der vg. personenbezogenen Daten der Lehrkräfte 
erfolgt ohne Rechtsgrundlage: 

Nach der Verordnung Ober die zur Verarbeitung zugelassenen Daten 
der Lehrerinnen und Lehrer (Va - DV 11- BASS 10 - 41 Nr. 6.1) sowie 
der Diens.tanweisung fOr die automatisierte Verarbeitung personenbe
zogener Daten in der Schule (BASS 10 - 41 Nr. 4) Ist die Verarbeitung 
nur der dort genannten Daten zu den festgelegten ZWecken zulässig. 

Nach § 5 Abs.1 I.V.m. Anlage 1 va - DV 11 dOrfen die generellen An
und Abwesenheitszeiten erfasst werden zum Zwecke der Planung 
und Ermittlung des Unterrichtsbedarfs sowie, z.ur DurchfOhrung 
des UnterrIchts. 

Die elektronische Erfassung und Speicherung von Aufschließzeiten mit 
PerSonalzuordnung beim Betraten einzelner Untenichlsrilume ein
schließlich Toilettengänge ist von dieser DatendefInitIon und Zweckbe
stimmung ersichtlich nicht erfasst. Die Planung und Durchführung des 
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Unterrichts ist ohne diese Raumnutzungsdaten möglich. Das Land hat
 
somit auch kein Interesse an der Erfassung der Nutzerprofile; ein
 
BedOrfnis, datenschutzrechtliche Rechlsänderungen vorzunehmen,
 
wird daher nicht gesehen.
 

Mangels Ermächtigung aus dem schulspezifischen Datenschutzrecht
 
käme allenfalls eine Datenverarbeitung mit Einwilligung nach §§ 4, 29a
 
Datenschutzgesetz (DSG) in Betracht.
 

Die Erfassung per8onenbezogener Daten der Lehrkräfte mittels
 
elektronischer Schlleßsystame ohne Rechtsgrundlage und ohne
 
Einwilligung der Leh~räfla Ist somit ein rechtswidriger Eingriff In
 
Ihre PersönlIchkeitsrechte. ' .
 

Nach Nr. 3 der vg. Dienstanweisung ist die Schule speichemde Stelle
 
im Sinne des Datenschutzgesetzes. Die Schulleitung trägt die Verant

wortung fOr die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, die oberste
 
Dienstbehörde hat sie nach § 7 ~SG sicherzustellen.
 

Ich bilfe Sie daher, die Schulleltun'gen Ihres Bez.lr1<es anzuweIsen, das
 
Speichern personenbezogener Daten der Lehrkräfte ohne deren Einwil·
 
Iigung im Zusammenhang mit dem Betrieb von Schließanlagen.zu un

terlassen.
 

Es bestehen keine Bedenken, dIe Schlleßanlagen mit FunktIonalItaten 
weiter zu betreiben, die eine reine Zugangskontrolle sicherstellen; dem 
Zweck, die Sicherheit fOr Personen, Anlagen und Gegenstände in 
Schulgebäuden zu erhöhen, ist damit gedient. 

Im Auftrag 
Gel.. 
Dr. Ludger Schrapper' 
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